
Anforderungen an die Eignung der Bewerber/ Bieter 
 
Arbeiten am Kanalnetz 
 
Die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Gütesicherung 
(bestehend aus Fremd- und Eigenüberwachung) muss nachgewiesen werden. Die Anforderungen der 
vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung 
Kanalbau RAL-GZ 961 (zu beziehen bei Gütegemeinschaft „Güteschutz Kanalbau“ Postfach 1369, 
53583 Bad Honnef, RAL-Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Siegburger 
Str. 39, 53757 St. Augustin, DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) sind zu erfüllen. 
Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter die Qualifikation und Gütesicherung des 
Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau 
nachweist. 
Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn der Bieter die Qualifikation des Unternehmens durch 
ein Prüfzeugnis entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 Erstprüfung nachweist und 
der Bieter eine Bestätigung vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung eine 
Gütesicherung gemäß RAL-GZ 961, bestehend aus einer Eigenüberwachung gemäß Güte- und 
Prüfbestimmungen Abschnitt 4.2 und einer Fremdüberwachung gemäß Güte- und Prüfbestimmungen 
Abschnitt 4.3 durchführt. Sämtliche Anforderungen und Bedingungen sind unter 
http://www.kanalbau.com/guetesicherung/guetesicherung_frameset.htm nachzulesen. 
 

Arbeiten am Druckrohrnetz 
 
Der vom Bauherrn zu beauftragende Bieter muss die für die Ausführung der Leistungen erforderliche 
Befähigung besitzen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter eine Zertifizierung gemäß dem 
DVGW- Arbeitsblatt GW 301 in der entsprechenden Gruppe besitzt. Informationen zum DVGW-
Arbeitsblatt GW 301 sind u.a. bei der DVGW Landesgruppe Berlin/Brandenburg, Herrn Thiele, Tel. 
030/3001992100 erhältlich. 
 
Für die grabenlose Auswechselung nach WN 322 gilt ein Zertifikat GN 1 gemäß dem  
DVGW - Arbeitsblatt GW 302 oder ein bestätigter Antrag auf Zertifizierung nach GN 1 als 
Nachweis. 
 
 

Für die endgültige Fahrbahnwiederherstellung: 
 
Nachweise gemäß Werknorm/ Regelblatt 16-2. sind nachzulesen unter: 

http://www.bwb.de/content/language1/html/2576.php 


